
V KA1

die Gemeinden und Gemeindeverbände, Unternehmen nach §§ 129 

Abs. 1 Nr. 1a, 129a SGB VII, Unternehmen nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 der 

Satzung, die dem kommunalen Bereich zuzuordnen sind, 

Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts, für 

welche die Unfallkasse nach anderen Vorschriften 

Unfallversicherungsträger geworden ist und die dem kommunalen 

Bereich zuzuordnen sind (Artikel 4 § 11 UVNG) sowie freiwillig 

versicherte unternehmerähnliche Personen (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII), 

soweit das Unternehmen dem kommunalen Bereich zuzuordnen ist

115,9712

V KA2 die Gemeinden 2,1682

V KA3

die Gemeinden und Gemeindeverbände sowie freiwillig versicherte 

gewählte oder beauftragte Ehrenamtsträger in gemeinnützigen 

Organisationen nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 SGB VII sowie an Stelle dieser 

Ehrenamtsträger in Fällen des § 6 Abs. 1 Satz 2 SGB VII die 

antragstellende gemeinnützige Organisation oder ihr antragstellender 

Verband

24,0000

KA5 Haushalte nach § 129 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII 27,0000

V KS1

Gemeinden und Gemeindeverbände, Unternehmen nach §§ 129 Abs. 

1 Nr. 1a, 129a SGB VII, Unternehmen nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 der 

Satzung, die dem kommunalen Bereich zuzuordnen sind, sowie 

Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts, für 

welche die Unfallkasse nach anderen Vorschriften 

Unfallversicherungsträger geworden ist und die dem kommunalen 

Bereich zuzuordnen sind (Artikel 4 § 11 UVNG), soweit diese 

Sachkostenträger von Kindertageseinrichtungen i.S.v. § 2 Abs. 1 Nr. 

8a SGB VII sind

18,906

V KS2

Gemeinden und Gemeindeverbände, Unternehmen nach §§ 129 Abs. 

1 Nr. 1a, 129a SGB VII, Unternehmen nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 der 

Satzung, die dem kommunalen Bereich zuzuordnen sind, sowie 

Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts, für 

welche die Unfallkasse nach anderen Vorschriften 

Unfallversicherungsträger geworden ist und die dem kommunalen 

Bereich zuzuordnen sind (Artikel 4 § 11 UVNG), soweit diese Träger 

öffentlicher allgemeinbildender Schulen nach § 2 Abs. 1 Nr. 8b SGB 

VII sind

62,7736

V KS3

Gemeinden und Gemeindeverbände, Unternehmen nach §§ 129 Abs. 

1 Nr. 1a, 129a SGB VII, Unternehmen nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 der 

Satzung, die dem kommunalen Bereich zuzuordnen sind, sowie 

Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts, für 

welche die Unfallkasse nach anderen Vorschriften 

Unfallversicherungsträger geworden ist und die dem kommunalen 

Bereich zuzuordnen sind (Artikel 4 § 11 UVNG), soweit diese Träger 

öffentlicher berufsbildender Schulen nach § 2 Abs. 1 Nr. 8b SGB VII, 

Träger von öffentlichen Hochschulen nach § 2 Abs. 1 Nr. 8c, von 

Einrichtungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII oder von Maßnahmen 

nach § 2 Abs. 1 Nr. 14b SGB VII sind

44,7479

V LA1

das Land Nordrhein-Westfalen, Unternehmen nach §§ 128 Abs. 1 Nr. 

1a, 129a SGB VII, Unternehmen nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 der Satzung, 

die dem Landesbereich zuzuordnen sind, Körperschaften, Anstalten 

oder Stiftungen des öffentlichen Rechts, für welche die Unfallkasse 

nach anderen Vorschriften Unfallversicherungsträger geworden ist 

und die dem Landesbereich zuzuordnen sind (Artikel 4 § 11 UVNG) 

sowie freiwillig versicherte unternehmerähnliche Personen (§ 6 Abs. 1 

Nr. 2 SGB VII), soweit das Unternehmen dem Landesbereich 

zuzuordnen ist

83,3447

V LA2 das Land Nordrhein-Westfalen

V LS1

das Land Nordrhein-Westfalen als Träger der Aufwendungen für 

Kinder in Tageseinrichtungen i.S.v. §§ 2 Abs. 1 Nr. 8a, 128 Abs. 1 Nr. 

2 SGB VII, als Träger der Aufwendungen für Kinder, die durch 

geeignete Tagespflegepersonen i.S.v. § 23 SGB VIII betreut werden 

und als Träger der Aufwendungen für Kinder, die an vorschulischen 

Sprachförderungskursen teilnehmen, die nicht in Tageseinrichtungen 

durchgeführt werden, wenn die Teilnahme aufgrund landesrechtlicher 

Regelungen erfolgt (§§ 2 Abs. 1 Nr. 8a, 128 Abs. 1 Nrn. 2, 2a SGB 

VII)

sowie

das Land Nordrhein-Westfalen, Unternehmen nach §§ 128 Abs. 1 Nr. 

1a, 129a SGB VII, Unternehmen nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 der Satzung, 

die dem Landesbereich zuzuordnen sind, sowie Körperschaften, 

Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts, für welche die 

Unfallkasse nach anderen Vorschriften Unfallversicherungsträger 

geworden ist und die dem Landesbereich zuzuordnen sind (Artikel 4 § 

11 UVNG), soweit diese Sachkostenträger von 

Kindertageseinrichtungen i.S.v. § 2 Abs. 1 Nr. 8a SGB VII sind

V LS2

das Land Nordrhein-Westfalen als Träger von Aufwendungen für

Schüler an privaten allgemeinbildenden Schulen i.S.v. §§ 2 Abs. 1 Nr.

8b, 128 Abs. 1 Nr. 3 SGB VII

sowie

das Land Nordrhein-Westfalen, Unternehmen nach §§ 128 Abs. 1 Nr.

1a, 129a SGB VII, Unternehmen nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 der Satzung,

die dem Landesbereich zuzuordnen sind, sowie Körperschaften,

Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts, für welche die

Unfallkasse nach anderen Vorschriften Unfallversicherungsträger

geworden ist und die dem Landesbereich zuzuordnen sind (Artikel 4 §

11 UVNG), soweit diese Träger öffentlicher allgemeinbildender

Schulen i.S.v. §§ 2 Abs. 1 Nr. 8b SGB VII sind

V LS3

das Land Nordrhein-Westfalen als Träger von Aufwendungen für

Schüler an privaten berufsbildenden Schulen i.S.v. §§ 2 Abs. 1 Nr. 8b,

128 Abs. 1 Nr. 3 SGB VII und Studierende an privaten Hochschulen

i.S.v. §§ 2 Abs. 1 Nr. 8c, 128 Abs. 1 Nr. 4 SGB VII

sowie

das Land Nordrhein-Westfalen, Unternehmen nach §§ 128 Abs. 1 Nr.

1a, 129a SGB VII, Unternehmen nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 der Satzung,

die dem Landesbereich zuzuordnen sind, sowie Körperschaften,

Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts, für welche die

Unfallkasse nach anderen Vorschriften Unfallversicherungsträger

geworden ist und die dem Landesbereich zuzuordnen sind (Artikel 4 §

11 UVNG), soweit diese Träger öffentlicher berufsbildender Schulen

i.S.v. § 2 Abs. 1 Nr. 8b SGB VII, Träger von öffentlichen Hochschulen

i.S.v. § 2 Abs. 1 Nr. 8c SGB VII, von Maßnahmen nach § 2 Abs. 1 Nr.

14b SGB VII oder von Einrichtungen i.S.v. § 2 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII

sind

16,4771

Gemäß § 4 Abs. 3 der 

Beitragsordnung als Anhang 

zu § 27 der Satzung entfällt 

die Berechnung eines 

Hebesatzes, wenn in der 

Umlagegruppe nur ein 

Beitragsschuldner vorhanden 

ist.
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